
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 59 BAO Beschwerdeverfahren
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

§ 59.

Die Übertragung oder der Übergang der Zuständigkeit von einem Finanzamt auf ein anderes berührt nicht die

Zuständigkeit des bisher zuständig gewesenen Finanzamtes im Beschwerdeverfahren betre3end der von diesem

erlassenen Bescheide.
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